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Amtliche Bekanntmachung 35/2020 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Herzogenrath  

 
 

Gemäß § 12 der Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der  
Stadt Herzogenrath in der z.Zt. gültigen Fassung  

beträgt die Ruhefrist auf den städtischen Friedhöfen für Verstorbene nach Vollendung  
des 5. Lebensjahres 30 Jahre. 

 
Einebnung von Reihengräbern 

 
 

Die 30-jährige Ruhefrist der vom 01.01.1990 bis zum 31.12.1990 
 

beigesetzten Personen läuft entsprechend im Jahre 2020 ab. 
 
 

Diese Gräber sind gemäß § 27 (2) der Satzung abzuräumen. 
 
 

Ich bitte das Grabzubehör (Denkmal, Laternen, Vasen etc.) bis zum  
31.12.2020 zu entfernen. 

Danach werden die Gräber eingeebnet und das vorhandene Grabzubehör 
 fällt in die Verfügungsgewalt der Stadt Herzogenrath  

 
Kosten entstehen den Nutzungsberechtigten nicht. 

Entschädigungen werden nicht gezahlt. 
 
 

Herzogenrath, den 25.08.2020 
 
 

Stadt Herzogenrath 
Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 
gez. 

Sonja Klein 
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Amtliche Bekanntmachung Nr. 36/2020 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Herzogenrath  

 
Gemäß § 12 in Verbindung mit § 32 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung der Friedhöfe  

der Stadt Herzogenrath in der z.Zt. gültigen Fassung  
beträgt die Ruhefrist auf den städtischen Friedhöfen für Aschen 20 Jahre. 

 
Einebnung von Urnenreihengräbern 

 
Die 20-jährige Ruhefrist der vom 01.01.2000  bis zum 31.12.2000 

 
beigesetzten Personen läuft entsprechend im Jahre 2020 ab. 

 
 

Diese Gräber sind gemäß § 27 (2) der Satzung abzuräumen. 
 
 

Ich bitte das Grabzubehör (Denkmal, Laternen, Vasen etc.) bis zum  
31.12.2020 zu entfernen. 

Danach werden die Gräber eingeebnet und das vorhandene Grabzubehör 
 fällt in die Verfügungsgewalt der Stadt Herzogenrath  

 
Kosten entstehen den Nutzungsberechtigten nicht. 

Entschädigungen werden nicht gezahlt. 
 
 

Herzogenrath, den 25.08.2020 
 
 

Stadt Herzogenrath 
Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 
gez. 

Sonja Klein 
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Herzogenrath, den 15.09.2020 

gez. Hubert Philippengracht 

Wahlleiter 
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Herzogenrath, den 15.09.2020 

gez. Hubert Philippengracht 

Wahlleiter 
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Amtliche Bekanntmachung Nr. 39/2020 

  

Bekanntmachung 

des Ergebnisses der Integrationsratswahl 

der Stadt Herzogenrath am 13.09.2020 

Der Wahlausschuss der Stadt Herzogenrath hat in seiner Sitzung am 15.09.2020 das Ergebnis der Integrati-

onsratswahl der Stadt Herzogenrath festgestellt. Gemäß § 19 Abs. 2 der Wahlordnung zur Durchführung der 

Integrationsratswahl der Stadt Herzogenrath werden die Namen der gewählten Bewerber hiermit bekanntge-

geben. 

Folgende Bewerber/innen wurden gewählt: 

Internationale Liste - Ja (IL - Ja): 

Tarasi, Fehmi, Isabella-Straße 4, 52134 Herzogenrath, Meister 

Brimil, Ahmed, Max-Planck-Straße 3, 52134 Herzogenrath, Rentner 

Schirin Sokhan, Yahya, Marzellinastrasse 14, 52134 Herzogenrath, Architekt 

Kalyoncu, Derya, Buchenstraße 8, 52134 Herzogenrath, Hausfrau 

Baeva, Nadja, Mühlenstraße 47 I, 52134 Herzogenrath, Journalistin, Dozentin 

Bir, Cihan, Streiffelder Straße 29, 52134 Herzogenrath, Handelsassistent 

Hasdemir, Arif, Freiheitsstraße 25, 52134 Herzogenrath, Dolmetscher 

Ünal, Burak, Bahnhofstraße 1, 52134 Herzogenrath, Anlagenmechaniker/ Elektriker 

El Masri, Ziad, Kirchrather Straße 97, 52134 Herzogenrath, Arbeiter 

Kalem, Yasin, Am Raubusch 25, 52134 Herzogenrath, Student 

Gemäß § 20 Abs. 2 der Wahlordnung zur Durchführung der Integrationsratswahl der Stadt Herzogenrath können 

gegen die Gültigkeit der Wahl 

- jeder Wahlberechtigte sowie alle Bürgerinnen und Bürger des Wahlgebietes sowie 

- die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis zum 17.10.2020, einschließlich, Ein-

spruch erheben. Wird gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erhoben, so entscheidet der für die Integrations-

ratswahl gebildete Wahlprüfungsausschuss über den Einspruch. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich 

einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

Herzogenrath, den 15.09.2020 

gez. Hubert Philippengracht 

Wahlleiter 
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